
Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V. (DGUV) 
Spitzenverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften und der  
Unfallversicherungsträger der  
öffentlichen Hand 

Landesverband Mitte 
Isaac-Fulda-Allee 18 
55124 Mainz 
Telefon 06131 60053-0 
Fax 06131 60053-20 

Bankverbindung 
SEB Bank 
BLZ 370 101 11  
Kto.-Nr. 1967403702 
IBAN DE54370101111967403702 
BIC ESSEDE5F370 

IK- Nr.: 120791531 

Internet: 
www.dguv.de/landesverbaende 

Rundschreiben D 1/2016 

Neuerung bei der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit ab 01.01.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ab dem 01.01.2016 gilt eine neue Vordruckvereinbarung für die „Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung“ (Muster 1) im Rahmen vertragsärztlicher Versorgung. 

Der sogenannte Auszahlschein für Krankengeld (Muster 17) entfällt und wird zum 01. Janu-
ar 2016 in die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Muster 1) integriert. Der Vordruck „Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung“ ist daher künftig auch nach Beendigung des Entgeltfortzah-
lungszeitraumes auszustellen. 

Die DGUV hat erst aktuell davon Kenntnis erhalten und war in die Vordruckgestaltung nicht 
eingebunden. 

D-Ärzte, die nicht Mitglied in der Kassenärztlichen Vereinigung sind, können die Vor-
drucke künftig bei uns schriftlich abfordern. Der Versand kann voraussichtlich ab Mit-
te Februar aufgenommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen    Anlagen 

im Auftrag 

Hans-Jürgen Wirthl 
Geschäftsstellenleiter 

DGUV, Landesverband Mitte , Postfach 2948, 55019 Mainz 

An die 
Damen und Herren 
Durchgangsärzte 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht vom: 

Unser Zeichen: DOK 411.1 
Ansprechpartner: Jörn Rokosch 

Telefon: 06131/60053-12 
Fax: 06131/60053-20 

E-Mail: lv-mitte@dguv.de 

Datum: 13.01.2016 
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